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I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 

 
C. Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen 

anderer Behörden und Dienststellen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Rechtsvorschriften und                      

Bekanntmachungen anderer Behörden 

und Dienststellen 
 

 

 Öffentliche Zustellung PP Wuppertal 

(D.G.) 
 

Öffentliche Zustellung 

 

gemäß § 10 Absatz 1 Satz 1  

Verwaltungszustellungsgesetz für das  

Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW)  

vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit  

geltenden Fassung 

 

(Bescheid/Anhörung) des Polizeipräsidiums 

Wuppertal, KK 16, vom 02.01.2021,  

Vorgangs-Nr.: [gelöscht aufgrund DSGVO] 

 

an [gelöscht aufgrund DSGVO] 

 

 

 

Der o.g. Bescheid kann in Raum E 85,                                    

des Dienstgebäudes, Friedrich-Engels-Allee 228, 

42285 Wuppertal eingesehen werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die                                     

o.g. Verwaltungsentscheidung durch öffentliche                        

Bekanntmachung zugestellt wird und die Klagefrist 

in Gang gesetzt wird, nach deren Ablauf die                     

Entscheidung Bestandskraft erhält. 

 

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass die                 

Entscheidung regelmäßig als zugestellt gilt, wenn  

seit dem Tag der Veröffentlichung zwei Wochen            

vergangen sind.  

 

Im Auftrag 

gez. Berger, KOKin 
 

Abl. Bez. Reg. Ddf 2021 S. 9 

 
 

 Öffentliche Zustellung PP Wuppertal 

(N.-E.) 
 

Öffentliche Zustellung 

 

gemäß § 10 Absatz 1 Satz 1  

Verwaltungszustellungsgesetz für das  

Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW)  

vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit  

geltenden Fassung 
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(Bescheid/Anhörung) des Polizeipräsidiums 

Wuppertal, KK 16, vom 05.01.2021,  

Vorgangs-Nr.: [gelöscht aufgrund DSGVO] 

 

an [gelöscht aufgrund DSGVO] 

 

 

 

 

Der o.g. Bescheid kann in Raum E 85,                                    

des Dienstgebäudes, Friedrich-Engels-Allee 228, 

42285 Wuppertal eingesehen werden. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die                                     

o.g. Verwaltungsentscheidung durch öffentliche                        

Bekanntmachung zugestellt wird und die Klagefrist 

in Gang gesetzt wird, nach deren Ablauf die                     

Entscheidung Bestandskraft erhält. 

 

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass die                 

Entscheidung regelmäßig als zugestellt gilt, wenn  

seit dem Tag der Veröffentlichung zwei Wochen            

vergangen sind.  

 

Im Auftrag 

gez. Valentin, KHK 
 

Abl. Bez. Reg. Ddf 2021 S. 10 
 

 

 

 Aufgebot der Sparkasse Neuss für die 

Sparurkunde Nr. 3102170416 
 

Die von uns ausgestellte Sparurkunde Nr. 

3102170416 wurde uns als in Verlust geraten                      

gemeldet und wird aufgehoben. Die Inhaberin oder 

der Inhaber der Sparurkunde wird aufgefordert,                

binnen 3 Monaten ihre oder seine Ansprüche unter 

Vorlage der Sparurkunde bei der Sparkasse Neuss  

anzumelden, andernfalls werden wir die Sparurkunde 

für kraftlos erklären. 
 

Neuss, den 14. Dezember 2020 

 

Sparkasse Neus 

Der Vorstand 

 
Abl. Bez. Reg. Ddf 2021 S. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kraftloserklärung der Sparkasse 

Neuss für das Sparkassenbuch Nr. 

3101080145 
 

Das in Verlust geratene Sparkassenbuch Nr. 

3101080145 wird hiermit gemäß Teil II, Abschnitt 6 

der AVV zum Sparkassengesetz vom 01.12.2009 für 

kraftlos erklärt. Die Aufforderung an den Inhaber, 

seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bei 

uns anzumelden, blieb erfolglos. 

 

Neuss, den 17. Dezember 2020 

 

Sparkasse Neuss 

Der Vorstand 

 
Abl. Bez. Reg. Ddf 2021 S. 10 
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Veröffentlichungsersuche für das Amtsblatt und den Öffentlichen Anzeiger – Beilage zum Amtsblatt – sind nur an die  
Bezirksregierung – Amtsblattverwaltung – in 40474 Düsseldorf zu richten. 

Das Amtsblatt mit dem Öffentlichen Anzeiger erscheint wöchentlich 
  

Redaktionsschluss: Mittwoch der Vorwoche 10.00 Uhr. 
 

Laufender Bezug nur im Abonnement. Bezugspreis jährlich 25,00 € zzgl. Versandkosten jährlich 51,00 €. 
 

Einrückungsgebühr für die zweispaltige Zeile oder deren Raum 1,00 €.  
Für das Belegblatt werden 1,00 € zzgl. 1,55 € Versandkosten erhoben.  

Bezug von Einzellieferungen: 2,00 € zzgl. 1,55 € Versandkosten, werden zum Jahresende per Rechnung ausgewiesen. 
 

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten. 
 

Abonnementsbestellungen und -kündigungen wie folgt: 
Zum 30.06. eines Jahres – Eingang bis 01.04. 
Zum 31.12. eines Jahres – Eingang bis 01.10. 

 
Bezug durch die Bezirksregierung Düsseldorf 

Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf, 
Auskunft unter Tel: 0211-475-2232 

Email: amtsblatt@brd.nrw.de 
 

Adressänderungen, Kündigungen etc. ausschließlich an die Bezirksregierung Düsseldorf 
Druck, Vertrieb und Herausgeber: Bezirksregierung Düsseldorf 

Amtsblatt 

für den Regierungsbezirk Düsseldorf 

Bezirksregierung Düsseldorf 

40474 Düsseldorf 
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